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(2) Im Falle des Absatzes 1 übersenden die zuständigen 
Organe des Empfangsstaates der konsularischen Vertretung 
eine Ausfertigung der Sterbeurkunde. Die Ausstellung der 
Urkunde erfolgt gebührenfrei.

(3) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates teilen der
konsularischen Vertretung Angaben über das Vermögen eines 
im Empfangsstaat verstorbenen Bürgers des Entsendestaates, 
über das Vorhandensein einer letztwilligen Verfügung sowie 
über die Erben, Vermächtnisnehmer oder Pflichtteilsberech
tigten mit. - (

(4) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates informie
ren die konsularische Vertretung unverzüglich über die Er
öffnung eines Nachlaßverfahrens im Empfangsstaat, wenn 
unter den Erben, Vermächtnisnehmern oder Pflichtteilsberech
tigten Bürger des Entsendestaates sind.

Artikel 40
(1) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates teilen der 

konsularischen Vertretung unverzüglich mit, welche Maßnah
men sie zur Sicherung des Nachlasses getroffen haben, den 
ein verstorbener Bürger des Entsendestaates im Empfangs
staat hinterlassen hat.

(2) Handelt es sich um den Nachlaß eines Bürgers des Ent
sendestaates oder kommen Bürger des Entsendestaates als 
Erben, Vermächtnisnehmer oder Pflichtteilsberechtigte in Be
tracht, hat die konsularische Amtsperson das Recht, von den 
zuständigen Organen des Empfangsstaates die Einleitung von 
Maßnahmen zur Sicherung des Nachlasses zu fordern und 
bei der Durchführung der Sicherungsmaßnahmen anwesend 
zu sein.

(3) Die Organe des Empfangsstaates übergeben einer kon
sularischen Amtsperson nach Abschluß aller Nachlaßforma
litäten das zur Erbmasse gehörende Vermögen oder den durch 
dessen Verkauf erzielten Betrag, sofern der Erbe, Vermächt
nisnehmer oder Pflichtteilsberechtigte Bürger des Entsende
staates ist und seinen Wohnsitz nicht im Empfangsstaat hat, 
unter der Bedingung, daß

a) die entsprechend den Rechtsvorschriften des Empfangs
staates fälligen Schulden, mit denen der Nachlaß be
lastet ist, anteilmäßig von den oben genannten Personen 
bezahlt sind oder deren anteilmäßige Bezahlung sicher
gestellt ist,

b) die mit dem Nachlaß verbundenen Steuern anteilmäßig 
von den oben genannten Personen bezahlt sind oder 
deren anteilmäßige Bezahlung sichergestellt ist.

Artikel 41
Die zuständigen Organe des Empfangsstaates übergeben 

einer konsularischen Amtsperson des Entsendestaates form
los die von einem Bürger des Entsendestaates mitgeführten 
persönlichen Gegenstände, Geldmittel und Wertsachen, wenn 
dieser während eines zeitweiligen Aufenthaltes im Emp
fangsstaat verstorben ist und die Übergabe an Familienmit
glieder oder einen Bevollmächtigten nicht möglich ist. Die 
Aushändigung und gegebenenfalls die Ausfuhr dieser Güter 
erfolgt nach den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates.

Artikel 42
(1) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates benach

richtigen die konsularische Vertretung über alle Fälle, in 
denen es notwendig ist, einen Vormund oder Pfleger für einen 
Bürger des Entsendestaates, der seinen Wohnsitz im Empfangs
staat hat, zu bestellen.
^ (2) Konsularische Amtspersonen haben das Recht, sich 
wegen der Bestellung eines Vormundes oder Pflegers für 
einen Bürger des Entsendestaates an die zuständigen Organe 
des Empfangsstaates zu wenden.

(3) Konsularische Amtspersonen haben das Recht, den zu
ständigen Organen des Empfangsstaates geeignete Personen 
für die Bestellung als Vormund oder Pfleger vorzuschlagen.' 
Die zuständigen Organe können diesen Vorschlag ablehnen, 
wenn hierfür besondere Gründe vorliegen.

Artikel 43
(1) Konsularische Amtspersonen haben das Recht, mit Bür

gern des Entsendestaates in Verbindung zu treten. Bürger des

Entsendestaates sind ihrerseits berechtigt, mit konsularischen 
Amtspersonen des Entsendestaates in Verbindung zu treten 
und sie aufzusuchen.

(2) Könsularische Amtspersonen können die Organe des 
Empfangsstaates um Informationen über Bürger des Ent
sendestaates ersuchen. Das bezieht sich auch auf den Kapitän 
und die Besatzungsmitglieder eines Schiffes oder den Kom
mandanten und die Besatzungsmitglieder eines Luftfahrzeu
ges des Entsendestaates, sofern sie nicht Bürger des Emp
fangsstaates sind.

(3) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates benachrich
tigen innerhalb von vier Tagen die konsularische Vertretung 
über die vorläufige Festnahme, die Verhaftung oder eine an
dere Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Bürgers 
des Entsendestaates.

(4) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einen 
Bürger des Entsendestaates, der vorläufig festgenommen, ver
haftet oder dessen persönliche Freiheit in anderer Weise ein
geschränkt wurde, innerhalb von acht Tagen nach der vor
läufigen Festnahme, der Verhaftung oder dem Beginn einer 
anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit aufzusuchen, 
mit ihm zu sprechen und zu korrespondieren sowie für seine 
rechtliche Vertretung zu sorgen. Beantragt die konsularische 
Amtsperson einen solchen Besuch später als fünf Tage nach 
der vorläufigen Festnahme, der Verhaftung oder einer ande
ren Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Bürgers des 
Entsendestaates, ist dieser Besuch binnen fünf Tagen nach An
tragstellung zu gestatten. Weitere Besuche werden der konsu
larischen Amtsperson mindestens einmal im Monat gewährt. 
Dieser Zeitraum kann bei Vorhandensein besonderer Gründe 
verändert werden.

(5) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einen 
Bürger des Entsendestaates, der eine Freiheitsstrafe verbüßt, 
wenigstens einmal im Monat zu besuchen und zu sprechen.

(6) Die in den Absätzen 3 bis 5 genannten Rechte werden in 
Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangs
staates verwirklicht. Sie dürfen jedoch die in diesem Vertrag 
festgelegten Rechte der konsularischen Amtsperson nicht auf- 
heben.

(7) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates informie
ren unverzüglich den Bürger des Entsendestaates, der vor
läufig festgenommen oder verhaftet wurde, eine Freiheits
strafe verbüßt oder dessen persönliche Freiheit in anderer 
Weise beschränkt wurde, über die Bestimmungen der Ab
sätze 3 bis 5.

Artikel 44
(1) Eine konsularische Amtsperson kann Schiffen, die die 

Flagge des Entsendestaates führen und innerhalb des Konsu
larbezirkes in einen Hafen einlaufen oder an einem anderen 
Platz vor Anker gehen, Hilfe und Beistand leisten. Sie kann 
sich an Bord dieser Schiffe begeben, sobald sie für den freien 
Verkehr zugelassen sind, und ungehindert mit dem Kapitän, 
der Besatzung und den Passagieren, die Bürger des Entsende
staates sind, verkehren.

(2) Dem Kapitän oder einem von ihm benannten Besatzungs
mitglied eines Schiffes des Entsendestaates, das sich in einem 
Hafen des Empfangsstaates befindet, kann gestattet werden, 
in Angelegenheiten, die die Schiffahrt betreffen, die konsula
rische Vertretung aufzusuchen.

(3) Unbeschadet der Befugnisse der Organe des Empfangs
staates kann eine konsularische Amtsperson über jeden Vor
fall, der sich während der Fahrt an Bord eines Schiffes des 
Entsendestaates ereignet hat, Erhebungen durchführen, den 
Kapitän und die Besatzung verhören, die Schiffspapiere ein- 
sehen, Erklärungen über die Fahrt und den Bestimmungsort 
entgegennehmen, im Rahmen der Rechtsvorschriften des Ent
sendestaates Streitigkeiten jeder Art zwischen dem Kapitän 
und den Besatzungsmitgliedern beilegen, Maßnahmen zur 
Einlieferung ins Krankenhaus oder zur Heimbeförderung des 
Kapitäns oder eines anderen Besatzungsmitgliedes treffen so
wie das Ein- und Auslaufen des Schiffes und seinen Aufent
halt im Hafen erleichtern. Die konsularische Amtsperson kann 
bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben die zuständigen 
Organe des Empfangsstaates um Hilfe und Unterstützung er
suchen.


